
318 
 

Protokoll 
 
über die 42. Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umweltschutz, 
Feuerschutz am Montag, dem 20. September 2021, 18:00 Uhr, im Forum des Erich 
Kästner-Schulzentrums, Marktstraße 33, 30880 Laatzen. 
 
Anwesend: 
 
vom Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Feuerschutz 
 
Dreyer, Christoph  
Asendorf, Regina  
Flebbe, Hannelore  
Guder, Siegfried  
Stuckenberg, Bernd  
Teiwes, Jan-Maximilian  
Weissleder, Dirk  
Nebot Pomar, Ernesto In Vertretung für Herrn Riedel 
Wetzel, Ralf In Vertretung für Herrn Apportin 
Glies, Peter In Vertretung für Herrn Jessberger 
Hellemann, Karl-Peter In Vertretung für Herrn Scheibe 
 
Mitglieder mit beratender Stimme 
 
John, Corinna 
Witt, Axel 
Tietze, Christina 
 
von der Verwaltung 
 
Grüning, Axel Stadtrat 
Schmidtmann, Lena Team Stadtplanung 
Wagner, Irina Protokoll 
 

Gäste 
 
Heinze, Marko Alsen Invest GmbH 
Pöhler, Ralf Alsen Invest GmbH 
Schuder, Markus Helma  
Fischer, Hendrik Fischer-Bau GmbH 
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Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 

1.  Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit 

  

2.  Einwohnerfragestunde nach § 17 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Rates der Stadt 
Laatzen 

  

3.  Genehmigung des Protokolls über die 41. Sitzung am 28.06.2021 

  

4.  Bebauungsplan Nr. 233 "Am Erdbeerhof II", OT Gleidingen und OT Rethen 
- Beschluss über das Ergebnis der Beteiligungsverfahren 
- Satzungsbeschluss 

  

5.  Flächennutzungsplan, 80. Änderung:  
- Beschluss über das Ergebnis der Beteiligungsverfahren 
- Satzungsbeschluss 

  

6.  Bebauungsplan Nr. 20, 3. Änderung "Am Hohen Ufer", OT Laatzen 
- Aufstellungsbeschluss und Auslegungsbeschluss 

  

7.  Bebauungsplan Nr. 78 - "Campingplatz Kronsbergstraße/Karlsruher Straße", OT 
Laatzen  
-  Aufstellungsbeschluss 

  

8.  82. Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP) der Stadt Laatzen für den Bereich 
des Bebauungsplanes Nr. 78 "Campingplatz Kronsbergstraße/Karlsruher Straße", OT 
Laatzen 
-  Aufstellungsbeschluss 

  

9.  Sanierungsmaßnahme "Laatzen-Mitte wird top!" - Verlängerung der Durchführungsfrist 

  

10.  Entwurf zur Neufassung der Satzung zum Schutz von Bäumen, Sträuchern, Hecken 
und Feldgehölzen im Gebiet der Stadt Laatzen 

  

11.  Standard für Neubauten und Sanierung städtischer Gebäude 

  

12.  Mitteilungen des Bürgermeisters 

  

12.1.  Aufnahme in das Förderprogramm "Gute Nachbarschaft 2021" 

  

12.2.  Bushaltestelle "Vor dem Laagberg" 
- Fördergelder für Bushaltestellen 
- Sachstandsbericht 

  

13.  Anregungen und Wünsche aus dem Ausschuss 

  



320 
 

 
  

 
Herr Dreyer eröffnet um 18:00 Uhr die Sitzung und begrüßt alle Anwesenden. 
 

Öffentlicher Teil 

zu Punkt 1:  
Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit 
 
Die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit wird festgestellt. 
Herr Nebot bittet darum, den Top 7 zusammen mit dem Top 8 im nicht öffentlichen 
Teil zu beraten.  
 
zu Punkt 2:  
Einwohnerfragestunde nach § 17 Absatz 1 der Geschäftsordnung des Rates 
der Stadt Laatzen 
 
Es werden keine Fragen vorgetragen.  
 
zu Punkt 3:  
Genehmigung des Protokolls über die 41. Sitzung am 28.06.2021 
 
Das Protokoll über die 41. Sitzung am 28.06.2021 wird mit zwei Enthaltungen 
angenommen. 
 
zu Punkt 4: 2019/141/5 
Bebauungsplan Nr. 233 "Am Erdbeerhof II", OT Gleidingen und OT Rethen 
- Beschluss über das Ergebnis der Beteiligungsverfahren 
- Satzungsbeschluss 
 
Frau Schmidtmann erklärt auf Nachfrage von Frau Schönecke, dass die Vorgaben 
zur Regenwasserableitung von der Region Hannover kommen. Zudem erläutert sie, 
dass im nördlichen Bereich der Grünfläche ein Regenrückhaltebecken und im 
südlichen Bereich die Errichtung eine Freizeitanlage vorgesehen ist.  
Herr Passon fragt nach, wie der Verkehrsfluss in der Gubiner Straße geregelt werden 
soll und weshalb im Verkehrskonzept nicht näher darauf eingegangen wird. Frau 
Schmidtmann erklärt, dass alle Stellungnahmen zum Verkehrsaufkommen in der 
Gubiner Straße auf Grundlage der Verkehrsuntersuchung abgewogen wurden. 
Auf Nachfrage von Herrn Wagenführ antwortet Frau Schmidtmann, dass die 
Planstraße A aufgrund der vorherrschenden Grundstückseigentumsverhältnisse nicht 
in den südlichen Bereich gelegt werden konnte.  
Herr Grüning informiert auf Nachfrage von Herrn Gansel, dass der Stellplatzbedarf 
mithilfe des Stellplatzschlüssels der NBauO festgelegt wird.  
Frau Schmidtmann berichtet, dass es Gespräche mit den Architekten gab, die 
Mehrfamilienhäuser in Richtung der Planstraße A anzusiedeln, um den Abstand zur 
Grundstücksgrenze zu vergrößern. Dies soll unter anderem in dem städtebaulichen 
Vertrag festhalten werden, der mit den Maßnahmenträgern geschlossen wird.  
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Beschlussvorschlag:  

a) Dem Abwägungsergebnis der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß §3 Abs. 2 
BauGB sowie der Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß §4 Abs. 2 BauGB in den vorliegenden Fassungen 
(siehe Anlagen 3 - 4) wird zugestimmt. 

b) Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 233 „Am Erdbeerhof II“, OT Gleidingen, 
Stand 07.09.2021 mit Begründung zum Bebauungsplan und Umweltbericht 
(siehe Anlagen 1 - 2) wird als Satzung beschlossen. 

 
Beschluss: Die Vorlage wird zur weiteren Beratung in die Fraktion verwiesen. 
 
 
zu Punkt 5: 2019/142/3 
Flächennutzungsplan, 80. Änderung:  
- Beschluss über das Ergebnis der Beteiligungsverfahren 
- Satzungsbeschluss 
 
Beschlussvorschlag:  

c) Dem Abwägungsergebnis der Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß §3 Abs. 2 
BauGB sowie der Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gemäß §4 Abs. 2 BauGB in den vorliegenden Fassungen 
(siehe Anlagen 3 - 4) wird zugestimmt. 

d) Der Entwurf der 80. Änderung des Flächennutzungsplanes, Stand 06.09.2021, 
mit Begründung und Umweltbericht zum Flächennutzungsplan (siehe Anlagen 
1 - 2) wird als Satzung beschlossen. 

 
Beschluss: Die Vorlage wird zur weiteren Beratung in die Fraktion verwiesen. 
 
 
zu Punkt 6: 2021/223 
Bebauungsplan Nr. 20, 3. Änderung "Am Hohen Ufer", OT Laatzen 
- Aufstellungsbeschluss und Auslegungsbeschluss 
 
Beschlussvorschlag:  
 

A. Aufstellungsbeschluss 
a) Der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 20, 3. Änderung „Am Hohen Ufer“, OT 

Laatzen wird gemäß §2 Abs. 1 BauGB zugestimmt. 
b) Der Bebauungsplan Nr. 20, 3. Änderung „Am Hohen Ufer“, OT Laatzen hat das 

Ziel, Planungsrecht für die Erweiterung des Agnes-Karll-Klinikums zu schaffen 
c) Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 20, 3. Änderung „Am Hohen 

Ufer“, OT Laatzen wird begrenzt 
- im Norden durch die nördliche Grenze der Flurstücke 81/5, 82/2, 354/2, 104/3, 

Gemarkung Grasdorf, Flur 5, 

- im Osten durch die Hildesheimer Straße, 

- im Süden durch die südliche Grenze des Flurstücks 104/6, Gemarkung 

Grasdorf, Flur 5 sowie einem Teil der Parkplatzfläche auf dem Flurstück 110, 

Gemarkung Grasdorf, Flur 5, 

- im Westen durch die Straße Am Hohen Ufer 
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d) Für den Bebauungsplan Nr. 20, 3. Änderung „Am Hohen Ufer“ OT Laatzen wird 

das beschleunigte Verfahren gem. §13 a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB angewandt. 

 

B. Auslegungsbeschluss 

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 20, 3. Änderung „Am Hohen Ufer“, OT 

Laatzen, bestehend aus dem Plan mit den zeichnerischen und textlichen 

Festsetzungen und der dazugehörigen Begründung, wird in der vorliegenden 

Fassung (Stand ##.08.2021) beschlossen und gemäß §3 Abs. 2 BauGB öffentlich 

ausgelegt. Gleichzeitig werden die Träger öffentlicher Belange gemäß §4 Abs. 2 

BauGB beteiligt.  

 
Beschluss: Die Vorlage wird einstimmig beschlossen. 
 
 
zu Punkt 7: 2021/224 
Bebauungsplan Nr. 78 - "Campingplatz Kronsbergstraße/Karlsruher Straße", 
OT Laatzen  
-  Aufstellungsbeschluss 
 
Herr Grüning erklärt auf Nachfrage von Herrn Dreyer, dass es sich bei der Betitelung 
des Bebauungsplanes lediglich um eine Formulierungsgrundlage aus der 
Baunutzungsverordnung handelt. Sobald die Art der Nutzung festgelegt wurde, kann 
dem Bebauungsplan ein Untertitel wie z. B. Wohnmobilstellplatz zugeordnet werden.   
 
Beschlussvorschlag:  
 

a) Der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 78 "Campingplatz 
Kronsbergstraße/Karlsruher Straße" wird gem. § 2 Abs. 1 BauGB zugestimmt. 

 
b) Der Bebauungsplan hat das Ziel, die bestehende temporäre Nutzung des 

Campingplatzes in einen ganzjährig betriebenen Campingplatz zu verstetigen. 
 
c) Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 78 "Campingplatz 

Kronsbergstraße/Karlsruher Straße" wird – wie aus dem Übersichtsplan (siehe 
Anlage) ersichtlich – wie folgt begrenzt: 

 
- im Norden durch die nördliche Grenze der Kronsbergstraße  
- im Osten durch die östliche Grenze des Flurstücks 878/1 sowie 1022, 

Flur 1 der Gemarkung Grasdorf 
- im Süden durch die südliche Grenze des Flurstücks 1022, Flur 1 Gemarkung 

Grasdorf, und einer Verlängerung in Richtung Karlsruher Straße 
-  im Westen durch die östliche Grenze der Karlsruher Straße. 

   
d) Für den Bebauungsplan Nr. 78 "Campingplatz Kronsbergstraße/Karlsruher 

Straße" wird das Regelverfahren für Bebauungspläne nach BauGB 
angewandt.  

 
Beschluss: Die Vorlage gilt als behandelt. 
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zu Punkt 8: 2021/225 
82. Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP) der Stadt Laatzen für den 
Bereich des Bebauungsplanes Nr. 78 "Campingplatz 
Kronsbergstraße/Karlsruher Straße", OT Laatzen 
-  Aufstellungsbeschluss 
 
Beschlussvorschlag:  
 
Der Flächennutzungsplan der Stadt Laatzen ist gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) für den Bereich des Bebauungsplanes Nr. 78 "Campingplatz 
Kronsbergstraße/Karlsruher Straße" sowie für den Park der Sinne (s. Anlage) zu 
ändern. 
 
Beschluss: Die Vorlage gilt als behandelt. 
 
 
zu Punkt 9: 2021/214 
Sanierungsmaßnahme "Laatzen-Mitte wird top!" - Verlängerung der 
Durchführungsfrist 
 
Beschlussvorschlag:  
Die Durchführungsfrist der Sanierungsmaßnahme „Laatzen-Mitte wird top!“ wird gem. 
§ 142 Abs. 3 Satz 4 i.V.m. § 235 Abs. 4 BauGB auf den 31.12.2029 verlängert. 
 
Beschluss: Die Vorlage wird einstimmig beschlossen. 
 
 
zu Punkt 10: 2020/153/5 
Entwurf zur Neufassung der Satzung zum Schutz von Bäumen, Sträuchern, 
Hecken und Feldgehölzen im Gebiet der Stadt Laatzen 
 
Beschlussvorschlag:  
 
Die Satzung zum Schutz von Bäumen, Sträuchern, Hecken und Feldgehölzen im 
Gebiet der Stadt Laatzen wird in der als Anlage beigefügten Fassung beschlossen. 
 
Beschluss: Die Vorlage wird einstimmig beschlossen. 
 
 
zu Punkt 11: 2021/142 
Standard für Neubauten und Sanierung städtischer Gebäude 
 
Herr Grüning erklärt, dass die festgelegten Standards permanent auf technische und 
wissenschaftliche Aktualität überprüft werden sollen.  
Frau Asendorf schlägt vor, diese Baukriterien in regelmäßigen Abständen als 
Wiedervorlage im Rat zu überprüfen.   
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Beschlussvorschlag:  
 
Das Ziel der Stadt Laatzen ist, für ihre Gebäude die Klimaneutralität bis zum Jahr 2040 
zu erreichen. Wir wollen als Vorbild für das gesamte Baugeschehen in der Kommune 
wirken. Die zukünftige Entwicklung von Neubauten und des Gebäudebestandes erfolgt 
unter Betrachtung des gesamten Lebenszyklus im Rahmen einer CO2-Bilanzierung. 
 
Künftig werden alle Bauvorhaben für diese Gebäude nach folgenden Kriterien geplant: 
 
A Neubau 
(1) Neubauten werden grundsätzlich klimaneutral errichtet (Anlage 1 – 01 Neubau). 
(2) Aufgrund der hochwertigen Gebäudehülle in Passivhaus-Qualität kann und soll 
die Gebäudetechnik für die Bereitstellung der Heizwärme so einfach und 
kostengünstig wie möglich erstellt werden. Dadurch werden auch die Folgekosten für 
die zu erwartenden Instandsetzungszyklen ca. alle 20 Jahre niedrig gehalten. 
(3) Die Gebäude erhalten PV-Anlagen mit einem Ertrag von mindestens 60 kWh pro 
Quadratmeter überbauter Fläche und Jahr, wenn der jeweilige Standort eine rentable 
Stromproduktion erwarten lässt, d. h. zur Zeit im Mittel ein jährlicher Ertrag ≥ 850 
kWh/kWpeak. 
(4) Aufwendungen für herstellungsbedingte Emissionen (Global Warming Potential) 
werden bilanziert und sollen möglichst unter 8 kg CO2-Äqu. pro Quadratmeter 
Nutzfläche liegen. In begründeten Fällen kann ein erhöhter Wert akzeptiert werden. 
Eine Sensitivitätsanalyse zur Optimierung der Dämmdicke im Sinn der Anlage 1 (03 
Lebenszyklusanalyse) mit Schwerpunktsetzung auf Materialien mit günstigem CO2-
Fußabdruck ist darin bereits enthalten. Dieser Anforderungswert wird im Rahmen der 
ersten Praxisprojekte mit den Beteiligten evaluiert und sukzessive angepasst. 
 
B Gebäudebestand 
(1) Für alle Liegenschaften der Stadt Laatzen wird ein Sanierungsfahrplan erstellt. 
Bei Erweiterungen und Umbauten werden im Rahmen der Gebäude-Entwicklung 
CO2-Bilanzierungen erstellt, welche die Restlaufzeit des Gebäudes berücksichtigen. 
(2) Dafür werden unterstützend durch das Kommunale Energiemanagement für alle 
Gebäude die Energieverbräuche erfasst und die beheizte Nutzfläche (NUF) 
überprüft, um Benchmarks pro m2 Gebäudenutzfläche (GNF) für 
Heizenergieverbrauch, Warmwasser/Prozesswärme und den Stromverbrauch zu 
ermitteln. 
(3) Maßnahmen werden grundsätzlich in einem hochwertigen Standard gemäß 
Anlage 1 (02 Gebäudebestand) ausgeführt. Begründete Ausnahmen im Fall von 
Denkmalschutz sind möglich. 
(4) Für die Gebäudetechnik und den Ertrag aus erneuerbaren Energien gelten 
analog die Regelungen des Neubaus. In begründeten Fällen ist die Kompensation 
durch Erneuerbare Energien innerhalb der Kommune möglich. Die Höhe beträgt 150 
Prozent des Fehlbetrags. 
 
C Planung und Wirtschaftlichkeit 
(1) Hohe Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit stellen die Grundlage jeder 
Gebäudeplanung dar. 
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(2) Zu beauftragende Planer für Machbarkeitsstudien, Wirtschaftlichkeitsprüfungen 
und Planung/Umsetzung müssen durch Referenzen (durchgeführte Projekte, 
Fortbildungen) ihre diesbezügliche Kompetenz für die angestrebten 
Effizienzstandards nachweisen. Das gilt auch für die Projektleiter der Architekten und 
Fachingenieure. Junge, ambitionierte Büros, können berücksichtigt werden, wenn sie 
in Begleitung durch einen erfahrenen Passivhausplaner/Bauphysiker arbeiten. Bei 
den Anforderungen an diese Fachleute orientiert sich die Stadt Laatzen an den 
Qualitätsstandards von proklima. 
(3) Für jedes Projekt ist eine Lebenszykluskostenberechnung nach einer leicht 
verständlichen Bauteilmethode zu erstellen, in der die Investitionen inkl. 
Erneuerungszyklen mit Restwertbetrachtung, Betriebskosten und Wartung dargestellt 
werden (s. Anlage 1 - 03 Lebenszykluskosten). Dabei werden Restwerte beachtet, 
die dazu führen, dass Bauteile mit höherer Nutzungszeit auch über den 
Betrachtungszeitraum hinaus erfasst werden. Dadurch sollen besonders langlebige 
Produkte und Konstruktionen gefördert werden. 
 
Beschluss: Die Vorlage wird einstimmig beschlossen. 
 
 
zu Punkt 12:  
Mitteilungen des Bürgermeisters 
 
Herr Grüning berichtet, dass im Rahmen des Vergabeverfahrens für den Neubau des 
Nachbarschaftshauses kein Angebot eingegangen ist und nun eine beschränkte 
Ausschreibung durchgeführt wird. Dadurch kommt es insgesamt zu einer 
Verzögerung von mindestens 6 Monaten. Da das Bauvorhaben teilweise mit 
Fördermitteln vom Land Niedersachsen finanziert wird, wurde eine 
Fördermittelverlängerung beantragt.  
 
 
zu Punkt 12.1: 2021/227 
Aufnahme in das Förderprogramm "Gute Nachbarschaft 2021" 
 
Die Vorlage wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
zu Punkt 12.2: 2019/082/4 
Bushaltestelle "Vor dem Laagberg" 
- Fördergelder für Bushaltestellen 
- Sachstandsbericht 
 
Die Vorlage wird zur Kenntnis genommen. 
 
Herr Dreyer informiert darüber, dass sich der TSV Ingeln-Oesselse auf den freien 
Flächen des Sportplatzes für Ersatzpflanzungen bereit erklärt.  
 
 
zu Punkt 13:  
Anregungen und Wünsche aus dem Ausschuss 
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Herr Stuckenberg merkt an, dass folgende Vorlagen auf der Tagesordnung fehlen:  

2021/216 „Aufstellung von Sitzbänken auf der Wiese hinter dem“. 
2021/185 „Mäh- und Krautungsarbeiten an und in den Gewässern II. Ordnung und 
Gewässerschau 2021“. 
2017/222/5 „Barrierefreier Zugang zum Versorgungsbereich Alt-Laatzen 
Kronsbergstraße, Bezug Drucksache 2017/222/3“. 
 
Herr Grüning erklärt, dass die Anfrage 2017/222/5 absichtlich nicht auf die 
Tagesordnung genommen wurde, da ein Gespräch zwischen dem neuen Eigentümer  
und Edeka organisiert werden soll. Die Ergebnisse des Gesprächs werden dann dem 
Ausschuss vorgestellt.  
 
 
Ende: 20:54 Uhr 
 
 
 
 
Dreyer   Grüning 
Vorsitzender   Stadtrat 
 
                                              Wagner 
                                              Protokollführerin 
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